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Finanzämter und Sozialbehörden können seit 2005 Kontenabfragen durchführen, um Steuerbetrüger sowie andere säumige

Zahler zu ermitteln. Mit diesem Mittel soll Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung und Sozialbetrug ent-

gegengetreten werden. Gerichtsvollzieher haben seit 2013 die Möglichkeit der Kontenabfrage, um das Verfahren zur Eintrei-

bung privater Forderungen von Gläubigern zu verbessern. Um eine Kontenabfrage nach § 93 Abs. 7 oder 8 AO durchzufüh-

ren, ist Voraussetzung, dass ein Auskunftsersuchen an die betroffene Person nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg ver-

spricht. Gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), welches in Vertretung für die anderen staatlich legitimierten

Behörden die Kontenabfragen zentral durchführt, müssen die um Kontenabruf ersuchenden Behörden und Stellen dieses

bestätigen. Die Durchführung des Besteuerungsverfahrens und die Verfolgung von Straftaten liegt in der Zuständigkeit der

Länder. Dies gilt auch für Steuerstraftaten. Die Länder teilen dem Bund keine Daten zum Ergebnis der aufgrund der Erkennt-

nisse aus dem Kontenabrufverfahren verfolgten Verfahren wegen Steuerhinterziehung sowie anderer Strafverfahren mit. In-

soweit kann die Bundesregierung keine Aussage zum Verhältnis der Abfragefallzahlen der Finanzbehörden zum Ergebnis der

verfolgten Verfahren wegen Steuerhinterziehung sowie anderer Strafverfahren machen. Für die steuerlichen Kontenabrufe

nach § 93 Abs. 7 AO gibt die Bundesregierung die Zahl von 167 314 an (Drs. 20/5484). „Außersteuerliche“ Kontenabrufe

fanden in 524 852 Fällen statt, wovon 85 % ihren Grund im Vollstreckungsverfahren durch Gerichtsvollzieher oder Verwal-

tungsvollstreckungsbehörden haben. Gleichwohl hält die Bundesregierung das Kontenabrufverfahren für ein effizientes und

erfolgreiches Mittel, um Steuern und Sozialleistungen gleichmäßig festzusetzen und zu erheben sowie einem Betrug vorzu-

beugen, auch ohne Kenntnis von genauen Fallzahlen.

Entscheidungen
EuGH: Steuerbemessungsgrundlage – Ver-

minderung – Versicherer, der den Versicher-

ten für nicht beglichene Forderungen eine

Entschädigung nebst Mehrwertsteuer zahlt

Art. 90 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG des Ra-

tes vom 28. November 2006 über das gemeinsa-

meMehrwertsteuersystem in der durch die Richt-

linie 2010/45/EU des Rates vom 13. Juli 2010 ge-

änderten Fassung sowie der Grundsatz der steu-

erlichen Neutralität sind dahin auszulegen, dass

sie einer Regelung eines Mitgliedstaats nicht ent-

gegenstehen, wonach die in dieser Vorschrift für

den Fall der Nichtbezahlung vorgesehene Verrin-

gerung der Steuerbemessungsgrundlage nicht

für einen Versicherer gilt, der im Rahmen eines

Versicherungsvertrags für gewerbliche Forderun-

gen dem Versicherten infolge der Nichtbezah-

lung einer Forderung als Entschädigung einen

Teil des Betrags der Bemessungsgrundlage des in

Rede stehenden steuerbaren Umsatzes ein-

schließlich der Mehrwertsteuer zahlt, obwohl ge-

mäß diesem Vertrag jener Teil der Forderung und

alle damit verbundenen Rechte an diesen Versi-

cherer abgetretenwurden.

EuGH, Urteil vom 9.2.2023 – C-482/21
(Tenor)

Volltext: BB-ONLINE BBL2023-405-1

unter www.betriebs-berater.de

EuGH-Schlussanträge: Freier Kapitalverkehr

– Art. 63 bis 65 AEUV – Erbschaftsteuer – in

einem Drittstaat belegenes Grundstück –

günstigere steuerliche Behandlung von in

einem Mitgliedstaat oder einem Staat des

Europäischen Wirtschaftsraums belegenen

Grundstücken

Art. 63 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass

– er einer nationalen Regelung nicht entgegen-

steht, die zur Förderung der Verfügbarkeit be-

zahlbaren Mietwohnraums in der Europä-

ischen Union und dem Europäischen Wirt-

schaftsraum den Wert eines zu Wohnzwecken

vermieteten, in einem Mitgliedstaat oder ei-

nem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums

belegenen Grundstücks bei der Berechnung

der Erbschaftsteuer günstiger behandelt als

ein genauso genutztes, in einem Drittstaat be-

legenes Grundstück, sofern diese nationale

Regelung zur Erreichung des verfolgten Ziels

geeignet ist und es keine genauso wirksamen,

weniger einschneidenden Maßnahmen gibt,

um dieses Ziel zu erreichen;

– er einer nationalen Regelung, die zur Sicher-

stellung der Wirksamkeit der Finanzaufsicht

den Wert eines zu Wohnzwecken vermieteten,

in einem Mitgliedstaat oder einem Staat des

Europäischen Wirtschaftsraums belegenen

Grundstücks bei der Berechnung der Erb-

schaftsteuer günstiger behandelt als ein ge-

nauso genutztes, in einem Drittstaat belege-

nes Grundstück, entgegensteht, wenn es ei-

nen rechtlichen Rahmen für den Austausch re-

levanter Informationen zwischen den

zuständigen Finanzbehörden gibt.

GA Collins, Schlussanträge vom 9.2.2023 –

C-670/21

Volltext: BB-ONLINE BBL2023-405-2

unter www.betriebs-berater.de

BVerfG: Körperschaftsteuerminderungspo-

tenzial III

Die Regelung des § 36 Abs. 6a KStG (i. d. F. von

§ 34 Abs. 13f KStG i. d. F. des JStG 2010) für den

Übergang vom körperschaftsteuerrechtlichen

Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren ist

mit Art. 14 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 3

Abs. 1 GG unvereinbar, soweit sie zu einem Ver-

lust von im Zeitpunkt des Systemwechsels reali-

sierbarem Körperschaftsteuerminderungspoten-

zial führt, ohne dass dieser Eingriff durch die

gleichzeitige Verringerung von Körperschaft-

steuererhöhungspotenzial vollständig kompen-

siert wird. Er ist zur Erreichung der gesetzgeberi-

schen Ziele jedenfalls nicht erforderlich und wird

zudem den Anforderungen des Gleichheitssat-

zes an die Umgestaltung von Eigentümerbefug-

nissen nicht gerecht.

BVerfG, Beschluss vom 6.12.2022 – 2 BvL 29/14
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2023-405-3

unter www.betriebs-berater.de

BFH: Besteuerung eines Promotionsstipen-

diums

1. Leistungen aus einem Stipendium, die keiner

gegenüber den sonstigen Einkünften i. S. von

§ 22 EStG vorrangigen Einkunftsart zuzuordnen

sind, sind als wiederkehrende Bezüge gemäß

§ 22 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 1 bzw. Satz 3 Buchst. b

EStG steuerbar, wenn der Stipendiat für die Ge-

währung der Leistungen eine wie auch immer

geartete wirtschaftliche Gegenleistung zu er-

bringen hat (Anschluss an Senatsurteil vom

08.07.2020 – X R 6/19, BFHE 269, 556, BStBl II

2021, 557, Rz 28 ff., 36).

2. Die Anwendung von § 22 Nr. 1 Satz 2 Halb-

satz 1 EStG setzt nicht die Feststellung voraus,

dass der Stipendiengeber im konkreten Einzelfall

keine steuerliche Entlastung hinsichtlich der

Zahlungen an den Stipendiaten erfahren hat.

3. Ein von öffentlicher und privater Hand ge-

meinsam finanziertes Stipendium ist jedenfalls

insoweit nicht gemäß § 3 Nr. 44 EStG steuerbe-

Prof. Dr. Michael

Stahlschmidt,

Ressortleiter Steuerrecht
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